
Erkrankung.
Hilfe bei schwerer
Schnelle finanzielle

NÜRNBERGER SchnellHilfe

Ihre Gesundheit - ein kostbares Gut Doppelter Schutz

Dabei sind die Ursachen sehr vielfältig:

Fakt ist: Heute beantragt jeder fünfte Angestellte und jeder
vierte Arbeiter seine Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit. Das Risiko wird in allen Berufsgruppen
unterschätzt.

Plötzlich können Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben. Für
eine lebenslange Gesundheit gibt es keine Garantie.

Ihre Arbeitskraft ist der Garant für eine sorgenfreie Zukunft -
und ein zerbrechliches Kapital. Denn häufig kommt es
unverhofft: Eine Krankheit.

Die Gesund-Leistung deckt rund 80 - 90 Prozent aller
schweren Krankheiten ab. Sie erhalten auch dann eine
Leistung, wenn keine Berufsunfähigkeit vorliegt!

Zum einen ist diese Kombination die wirksame Absicherung
gegen die finanziellen Folgen bei Berufsunfähigkeit.
Ebenso wird bei bestimmten versicherten schweren
Krankheiten die versicherte Kapitalzahlung fällig.

Nicht immer führen diese Erkrankungen zur Berufsunfä-
higkeit. Genau für diese Fälle bietet die NÜRNBERGER
SchnellHilfe wertvolle Versorgung!

Die Aufgabe einer Berufsunfähigkeits-Versicherung ist es,
für finanzielle Sicherheit zu sorgen, wenn es aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitergeht. Etwa eine
Million Menschen erkranken in Deutschland jährlich an
einer schweren Krankheit wie Krebs, Herzinfarkt oder
Schlaganfall.

Unsere Leistungen

Die preisgünstige SchnellHilfe kann zu den NÜRNBERGER
Standard- und Comfort-Berufsunfähigkeitstarifen
abgeschlossen werden.

Die SchnellHilfe zahlt eine einmalige Kapitalzahlung von
5.000 bis 30.000 EUR. Die Leistung wird 30 Tage nach
Diagnose fällig, sofern die schwere Krankheit innerhalb
dieser Frist nicht zum Ableben geführt hat. Die
Leistungsprüfung zur Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
erfolgt parallel hierzu. Eine fällige Berufsunfähigkeits-
Leistung erhalten Sie auf jeden Fall ab Beginn der
Berufsunfähigkeit, also auch rückwirkend.

� Nierenversagen
� Schlaganfall
� Herzinfarkt
� Gutartiger (Benigner) Hirntumor
� Krebs

So haben Sie Schutz gegen die finanziellen Folgen einer
Berufsunfähigkeit und gegen die finanzielle Lücke bei
Eintritt einer schweren Erkrankung. Die SchnellHilfe leistet
bei folgenden Erkrankungen:

Die NÜRNBERGER SchnellHilfe wird zusammen mit ei-
nem von der renommierten Ratingagentur Franke &
Bornberg mit hervorragend (FFF) bewertetem
Berufsunfähigkeits-Tarif abgeschlossen.

Berufstätige, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind,
werden bei der Einstufung der Berufsunfähigkeit wie bisher
behandelt. Sie erhalten jedoch nur die halbe
Erwerbsminderungs-Rente.

Teilweise erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit nur noch 3 bis unter
6 Stunden täglich erwerbstätig sein kann.

Voll Erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als
3 Stunden täglich erwerbstätig sein kann.

Mit der Rentenreform 2001 wurde das System der Berufs-
und Erwerbsunfähigkeits-Renten umgestellt. Jetzt zahlt der
Gesetzgeber nur noch eine volle oder halbe
Erwerbsminderungs-Rente.

Ein finanzielles Risiko
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